
Jahresabschlussprüfung 2021

Abfallwirtschaftsbetrieb 

Landkreis Aurich



Bilanz zum 31.12.2021

Anstieg durch die 

Beschaffung von 

sieben Müllfahrzeugen 

(T€ 1.854)

Vermögenslage



Bilanz zum 31.12.2021

Erhöhung durch 

Beteiligungsertrag 

der MKW des 

Vorjahres (T€ 549)

Erhöhung durch 

Aufnahme eines 

Darlehen (T€ 1.770) 

und 

Inanspruchnahme 

des Kassenkredites 

( + T€ 660)

Vermögenslage

Eigenkapitalquote: 

14,9 %

Fremdkapitalquote: 

85,1 %



Liquiditätslage

.

Verschlechterung der 

Liquidität gegenüber 

dem Vorjahr

In den letzten vier Jahren wurden T€ 2.457 mehr aus- als eingezahlt!



• Beteiligungserträge wurden mit den Verbindlichkeiten ggü. der MKW verrechnet (T€ 2.572).

• Die Verbindlichkeiten gegenüber der MKW scheinen sich nicht in gleichem Maße abzubauen.

• Den Auflösungen des Sonderpostens stehen keine tatsächlichen Einzahlungen entgegen. Es

handelt sich um Gebührenüberschüsse aus Vorjahren.

Liquiditätslage

Zusammensetzung der Bilanzgewinne:



Ertragslage

Verringerung im 

Wesentlichen 

durch einmalige 

Effekte im Vorjahr 

(MBA)

Anstieg durch im 

Vergleich zum 

Vorjahr erhöhten 

Beteiligungsertrag 

durch die MKW

Der Teilbereich Abfallwirtschaft – Kommunaler Bereich schließt 

mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 874.088,61 € ab.

Abfallwirtschaft – Kommunaler Bereich:



Ertragslage

Abfallwirtschaft – Betrieb gewerblicher Art:
Erhöhung durch 

deutlich erhöhte 

Erlöse aus der 

Miterfassung 

PPK ( + 634 )

Erhöhung durch 

Anstieg der 

Aufwendungen aus 

dem 

Entsorgungsvertrag 

( + 587 )

Der Teilbereich Abfallwirtschaft – Betrieb gewerblicher Art schließt 

mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 56.647,09 € ab.



Ertragslage

Fäkalschlammentsorgung:

Erhöhung 

aufgrund 

gestiegener 

Energie- und 

Kraftstoffpreise

Der Teilbereich Fäkalschlammentsorgung schließt mit einem 

Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.686,84 € ab.

Der Sonderposten für Gebührenausgleich für Fäkalschlammentsorgungs-

gebühren ist nach der Entnahme im Berichtsjahr aufgrund der Defizite der 

Vorjahre vollständig aufgebraucht. Aufgrund eines dennoch verbleibenden 

Bilanzverlustes entsteht eine Kostenunterdeckung nach § 5 Abs. 2 NKAG. 



Prüfungsergebnis



Prüfungsergebnis


